
Genehmigungsbehörde  

Markt Reichenberg 
Kirchgasse 5 
97234 Reichenberg 

                Anzeige einer öffentlichen Veranstaltung (Art. 19 LStVG) 
 

                Antrag auf Erteilung einer Sperrzeitverkürzung (§ 11 GastV) 
 

 
Erst bei Vollständigkeit der Angaben, inkl. Vorliegen der Getränkepreisliste (ausschließlich bei Ausschank 

alkoholischer Getränke), kann die Anzeige bearbeitet werden! 
Bestandteil der Anzeige ist seit dem 01.03.2010 eine Getränkepreisliste (aufgegliedert in: Getränk, Menge, Preis). 

Hochgerechnet auf einen Liter muss das billigste Getränk ein nichtalkoholisches sein. 
 

Bitte beachten:     Beantragung durch den 1. Vorstandsvorsitzenden! 
 

Veranstalter 
Name, Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr. des Antragstellers/Veranstalters) 
 
 
 

 

Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung 
Folgende öffentliche Veranstaltung(en) wird/werden angezeigt: 

Datum Beginn Ende Ort der Veranstaltung 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Art der Veranstaltung(en), z.B. Tanz, Bunter Abend, Konzert, geselliges Vergnügen, Maskenball, usw. 

 

 

 

 

Art der Musikdarbietung 
Die Unterhaltung wird ausgeführt durch:      

 Alleinunterhalter     Musikkapelle (Name)                                                                         mit           Spielern (Anzahl)                                                
 

 Sonstige Tonträger: 

 
Raumgröße in qm:                       

 
zugelassene Personen: 

 
Eintrittsgeld: 

 

Sperrzeitverkürzung 
 Gleichzeitig wird die Verkürzung der Sperrzeit beantragt 

am                             von                   bis                  Uhr am                          von                    bis                   Uhr      

 
Ort, Datum, Unterschrift des Veranstalters 
 
 
 

 

 

Wird von der Behörde ausgefüllt! 
 

 Der Eingang der Anzeige wird bestätigt: __________________ (Datum) 
 Die Veranstaltung/Vergnügung ist     erlaubnispflichtig.      nicht erlaubnispflichtig. 
 Die Erlaubnis zur Durchführung der Veranstaltung wird hiermit jederzeit widerruflich erteilt. 
 Die Auflagen und Hinweise auf dem Beiblatt sind zu beachten. 
 Der Beginn /  Das Ende der Sperrzeit wird festgesetzt: 

 
     am                                            auf                            Uhr 

 
am                                       auf                               Uhr 

 

Ort, Datum       
 

Kostenverfügung 
 
 

 
(Dienstsiegel) 

 
 
 
Unterschrift 

 Bescheinigung (falls gewünscht) € 

 Erlaubnis (Art. 19 Abs. 3 LStVG) € 

 Sperrzeitverkürzung € 

Gesamtbetrag € 

 


